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Internationales Steuerrecht 

• RL-Vorschlag zur Bekämpfung der steuer-

missbräuchlichen Verwendung von Brief-

kastengesellschaften: Die Kommission ver-

öffentlichte einen RL-Vorschlag zur Bekämp-

fung der steuermissbräuchlichen Verwendung 

von Briefkastengesellschaften ("ATAD 3"). 

ATAD 3 richtet sich an EU-Gesellschaften, die 

bestimmte Substanzkriterien nicht erfüllen 

(Briefkastengesellschaften). Demnach sollen 

diese Gesellschaften im Rahmen der jährlichen 

Steuererklärung zur Erstattung von Berichten 

verpflichtet werden, welche im Anschluss zwi-

schen den EU-Mitgliedstaaten automatisch aus-

getauscht werden. Die EU-Mitgliedstaaten sol-

len Briefkastengesellschaften keine Vorteile aus 

DBA und EU-RL gewähren, keine vollumfängli-

che Ansässigkeitsbescheinigung ausstellen und 

Einkünfte der Unternehmen direkt bei den An-

teilseignern besteuern. Eine Mindestbesteue-

rung ist nicht vorgesehen. Nach dem aktuellen 

Entwurf soll die RL (vorbehaltlich der Zustim-

mung sämtlicher EU-Mitgliedstaaten) bis 

30.06.2023 in nationales Recht umgesetzt wer-

den und mit 01.01.2024 in Kraft treten. 

• Auslaufen der COVID-19 Konsultations-

vereinbarung zum DBA mit Deutschland: 

Das Auslaufen der Konsultationsvereinbarung 

zum 30.06.2022 hat zur Folge, dass Home-

office-Tage grundsätzlich wieder jenem Staat 

zuzurechnen sind, in welchem sie verbracht 

werden (Tätigkeitsstaat). Für "Grenzgänger" 

iSd DBA mit Deutschland führt das Auslaufen 

weiters dazu, dass die in der Konsultationsver-

einbarung umfasste Ausnahme von der "45-

Tage-Regel" für pandemiebedingte Aufenthalte 

nicht mehr anwendbar sein wird (BMF vom 

30.03.2022, 2022-0.232.980). 

• OGH zur Rechtsfähigkeit einer britischen 

Limited Liability Company ("LLC"): Der 

OGH bestätigte, dass infolge des EU-Austritts 

Großbritanniens eine britische LLC mit Haupt-

verwaltungssitz in Österreich nunmehr bei 

mehreren Gesellschaftern als Gesellschaft bür-

gerlichen Rechts oder im Fall eines Alleingesell-

schafters als Einzelunternehmen anzusehen ist 

(OGH 27.01.2022, 9 Ob74/21d). 

 

• BFG zu (ersten) steuerlichen Brexit-Kon-

sequenzen für britische LLCs mit Verwal-

tungssitz in Österreich 

Das BFG hatte darüber zu entscheiden, wem 

die Abgabenbescheide einer LLC für die Jahre 

2012 bis 2016 vor dem Hintergrund des mit 

31.12.2020 vollzogenen "Brexit" zuzustellen 

seien. Dabei hielt es fest, dass eine LLC mit 

Vollzug des Brexit die Anerkennung als juristi-

sche Person des privaten Rechts verloren habe 

und die Abgabenbescheide somit an die Gesell-

schafter als Rechtsnachfolger der LLC zu rich-

ten seien (BFG 30.12.2021, 

RV/2100708/2019). 

Ertragsteuer 

• BMF zu Mitarbeitergewinnbeteiligungen 

(ÖkoStRefG 2022): In einer schriftlichen In-

formation gewährt das BMF grundlegende Ein-

blicke in ihre Rechtsansicht zur Anwendung der 

Steuerbefreiung von Mitarbeitergewinnbeteili-

gungen (§ 3 Abs 1 Z 35 EStG): 

(i) Nur Arbeitgeber darf Gewinnbeteili-

gung gewähren: Zwar kann die Prämie an-

hand des Konzern-EBIT berechnet werden, je-

doch hat die konkrete Auszahlung jedenfalls 

durch den steuerlichen Arbeitgeber (§ 47 Abs 1 

EStG) selbst zu erfolgen. 

(ii) Auf Unternehmensgewinne des Wirt-

schaftsjahres 2021 anwendbar: Die Geltung 

der Steuerbefreiung ab 01.01.2022 bezieht sich 

auf den Zeitpunkt der Auszahlung und gilt da-

her bereits für Unternehmensgewinne des Wirt-

schaftsjahres 2021. 

(iii) Sachlichkeitsgebot: Die Gewinnbeteili-

gung muss an alle Arbeitnehmer oder an be-

stimmte Gruppen von Arbeitnehmern gewährt 

werden und kann darüber hinaus von leistungs-

bezogenen Parametern abhängig gemacht wer-

den. 

(iv) Bestehende Prämien erfasst: Die künf-

tige Geltendmachung der Steuerbefreiung für 

bisher freiwillig und ohne Rechtsanspruch ge-

währte Prämien ist zulässig (BMF vom 

25.03.2022, 2022-0.227.090). 
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• VwGH zum Verlust der wirtschaftlichen 

Identität bei Änderung des Unterneh-

mensgegenstands: Geht die Identität des 

Steuerpflichtigen infolge einer wesentlichen 

Änderung der organisatorischen, gesellschaftli-

chen und wirtschaftlichen Struktur auf entgelt-

licher Grundlage (Mantelkauf) verloren, scha-

det dies auch dem Verlustvortrag (§ 8 Abs 4 

Z 2 lit c KStG). Der VwGH hielt fest, dass sich 

das Vorliegen einer wesentlichen Änderung der 

wirtschaftlichen Struktur durch einen Wechsel 

bzw eine Erweiterung des Unternehmensge-

genstands in wesentlichem Umfang manifestie-

ren muss (zB Übergang von vermögensverwal-

tender Vermietung zur operativen Nutzung von 

Betriebsvermögen) (VwGH 20.10.2021, 

Ro 2021/13/0007). 

• VwGH zur ImmoESt bei Schenkung zwi-

schen Angehörigen unter Leistung einer 

Ausgleichszahlung: Maßgeblich für die Be-

steuerung privater Grundstücksveräußerungen 

ist die Entgeltlichkeit des Rechtsgeschäfts. Vor 

diesem Hintergrund hatte der VwGH zu beur-

teilen, ob bei einer Grundstücksübertragung 

mittels Schenkung von Eltern an deren Tochter 

eine – von der beschenkten Tochter an deren 

Geschwister – geleistete Ausgleichszahlung zu 

einem entgeltlichen Vorgang führt. Unter Be-

rücksichtigung der bisher in der Rechtspre-

chung entwickelten Grundsätze bedarf es nach 

Ansicht des VwGH für die Annahme eines un-

entgeltlichen Erwerbs iS einer (gemischten) 

Schenkung eines bewusst gewollten, krassen 

Missverhältnisses zwischen Leistung und Ge-

genleistung. Weicht etwa die Gegenleistung zu 

nicht mehr als 25% ab, liegt Entgeltlichkeit vor. 

Sohin sind auch Leistungen an Dritte (etwa an 

Geschwister) als Gegenleistung anzusehen. Er-

gänzend hielt das Höchstgericht fest, dass die 

von der Finanzbehörde im Rechtsmittelverfah-

ren vorgebrachte Schwelle der Rentenbesteue-

rung von 50% (§ 20 Abs 4 Z 1 EStG) nicht an-

zuwenden war, da es sich gegenständlich um 

kein Rentengeschäft handelte 

(VwGH 16.11.2021, Ro 2020/15/0015). 

 

 

 

 

 

 

 

Umgründungssteuerrecht 

• BFG zur Übertragung einer Abgabenschuld 

auf Dritte im Rahmen einer Spaltung:  

Bislang wurde in der Fachliteratur im Kontext 

von Spaltungen vielfach vertreten, dass Abga-

benverbindlichkeiten und -ansprüche sowie da-

mit verbundene abgabenverfahrensrechtliche 

Positionen von den verursachenden Vermögen-

steilen durch vertragliche Regelungen getrennt 

werden können. Nunmehr hat das BFG klarge-

stellt, dass eine abweichende Zuordnung von 

Umsatzsteuerverbindlichkeiten von den verursa-

chenden Vermögensteilen nicht zulässig sei. Zu-

dem könnte nach Auffassung des BFG die Be-

stimmung des § 38 Abs 3 UmgrStG einer vom 

verursachenden Vermögen abweichenden Zu-

ordnung von Umsatzsteuerverbindlichkeiten 

entgegenstehen (BFG 13.01.2022, 

RV/4100363/2018). 

Umsatzsteuer 

• VwGH zur Regelung von Dreiecksgeschäf-

ten: Die Vereinfachungsregelung für Dreiecks-

geschäfte (Art 25 UStG) setzt ua voraus, dass 

ein Rechtsgeschäft zwischen Lieferanten, Zwi-

schenhändler (= Erwerber) und Empfänger in 

drei verschiedenen Mitgliedstaaten abgeschlos-

sen wird. Die Anwendung der Dreiecksgeschäf-

teregelung ist nach dem Höchstgericht auch 

dann möglich, wenn der Erwerber im Bestim-

mungsland zwar registriert (aber nicht ansäs-

sig) ist, jedoch die UID-Nummer eines anderen 

Mitgliedstaates verwendet (VwGH 15.12.2021, 

Ro 2020/15/0003-4). 
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Rechtsgeschäftsgebühren 

• Beurkundung eines ex lege Übergangs des 

Bestandverhältnisses: Für die Frage der Ge-

bührenpflicht ist es maßgeblich, ob eine vom 

Bestandgeber, Veräußerer und Erwerber unter-

zeichnete Urkunde bloß einen ex lege Übergang 

des Bestandverhältnisses beurkundet oder ob 

zusätzlich ein rechtsgeschäftlicher Titel für ein 

über den § 38 UGB hinausgehendes Rechtsge-

schäft und somit gebührenrechtlich ein neuer 

Bestandvertrag geschaffen und beurkundet 

wird. Im letzteren Fall kann es zu einer gebüh-

renschädlichen Vertragsübernahme kommen, 

selbst wenn keine Änderung der essentialia 

negotii stattfindet (VwGH 08.11.2021, 

Ra 2019/16/0193). 
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